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Kleine Anfrage 
 
der Abgeordneten Angelika Birk (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
und 
 

Antwort 
 
der Landesregierung – Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa 
 

Sanktionen nach dem SGB II 
 
 
 

1) Welche unterschiedlichen Sanktionsmaßnahmen sieht das Sozialgesetzbuch 
II (SGB II) vor und unter welchen Voraussetzungen werden diese in den 
schleswig-holsteinischen ARGEN* und Optionskommunen umgesetzt? Gibt es 
unterschiedliche Instrumentarien und / oder Vorgehensweisen für Arbeitssu-
chende unter und über 25 Jahre? 
 
Antwort zu Frage 1: 
Sanktionen erfolgen in Form einer Minderung oder des Wegfalls der Leistung, 
sofern der Hilfebedürftige ohne wichtigen Grund seinen Obliegenheiten nicht 
nachkommt. Pflichtverletzungen können z.B. sein: Ablehnung einer zumutba-
ren Arbeit, Abbruch einer zumutbaren Eingliederungsmaßnahme oder ein 
Meldeversäumnis. 
 
§ 31 Abs. 5 SGB II enthält eine Sonderregelung für junge erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige zwischen 15 bis unter 25 Jahren. Der staatlichen Verpflichtung zur 
Beschäftigung jugendlicher Menschen nach § 3 Abs. 2 SGB II stehen die 
schärferen Sanktionsregelungen nach § 31 Absatzes 5 SGB II gegenüber. 
 

2) Für welchen Zeitraum kann eine Sanktionsmaßnahme angewandt werden? 
Wann und unter welchen Umständen muss sie aufgehoben werden? Unter 
welchen Voraussetzungen kann eine weitere oder verschärfende Sanktions-
maßnahme angeordnet werden? Wie oft dürfen Sanktionsmaßnahmen wie-
derholt werden? 
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Antwort zu Frage 2: 
Absenkung und Wegfall der Leistung dauern drei Monate. Bei erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen, die das 15. Lebensjahr, jedoch noch nicht das 25. Lebensjahr 
vollendet haben, kann der Träger die Absenkung und den Wegfall der Regel-
leistung auf sechs Wochen verkürzen.  
 
Die Sanktion muss aufgehoben werden, sofern sich ergibt, dass bei Erlass 
des Sanktionsbescheids das Recht unrichtig angewandt oder von einem 
Sachverhalt ausgegangen wurde, der sich als unrichtig erweist. 
 
Bei wiederholter oder kumulativer Pflichtverletzung kann die Sanktion ver-
schärft werden. Wiederholte Pflichtverletzungen können zum Wegfall der Leis-
tungen führen. 
 

3) Welche der oben genannten Sanktionsmaßnahmen sind in den Jahren 2005 
bis 2009 in den einzelnen ARGEN und Optionskommunen jeweils verhängt 
worden und für welchen Zeitraum? Wie viele Arbeitssuchende waren hiervon 
jeweils betroffen (bitte aufschlüsseln nach Alter / unter bzw. über 25 Jahre und 
Geschlecht)? Wie häufig wurden Sanktionsmaßnahmen bei ein und derselben 
Person angewandt? 
 
Antwort zu Frage 3: 
Siehe Anlage 1 „ Zeitreihe Sanktionen“. 
 
Die Daten sind auch im Internet auf der Site der Bundesagentur für Arbeit un-
ter http://www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/aktuell/iiia7/zr-
sanktionend.xls zu finden. 
 

4) Wie viele Widersprüche, Klagen / Gerichtsprozesse wurden 2005 bis 2009 in 
den einzelnen ARGEN und Optionskommunen im Zusammenhang mit Sankti-
onsmaßnahmen eingeleitet? Wie viele hiervon abgeschlossen und mit wel-
chem Ergebnis? Welchem Anteil an Widersprüchen und Klagen wurde im Sin-
ne der/s Arbeitssuchenden stattgegeben? 
 
Antwort zu Frage 4: 
Siehe Anlage 2 „Widersprüche und Klagen“. 

 
5) Wie viele Umzüge wurden 2005 bis 2009 in den einzelnen ARGEN und Opti-

onskommunen im Zusammenhang mit dem Bezug von Arbeitslosengeld II an-
geordnet bzw. umgesetzt? Wie viele dieser Umzüge fanden in eine kleinere / 
größere Wohnung statt und wie viele Umzüge führten zu einer Mietkostenre-
duktion? Wie viele der genannten Umzüge betrafen Arbeitssuchende unter 25 
Jahren und wie viele über 25 Jahre und wie viele Bedarfsgemeinschaften mit 
minderjährigen Kindern waren betroffen? 
 

6) Wie hoch waren 2005 bis 2009 die durch die jeweiligen ARGEN und Options-
kommunen zu tragenden Kosten für den Umzug von ALG II EmpfängerInnen 
(bitte aufschlüsseln für Arbeitssuchende unter und über 25 Jahre)?  
 

http://www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/aktuell/iiia7/zr-sanktionend.xls
http://www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/aktuell/iiia7/zr-sanktionend.xls
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7) Wie hoch waren 2005 bis 2009 die darüber hinaus gehenden Kosten der 
Kommunen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, z. B. durch Unterbringung in 
Hotels, Jugendherbergen, Obdachloseneinrichtungen oder Jugendeinrichtun-
gen (bitte aufschlüsseln für Arbeitssuchende unter und über 25 Jahre)? 
 

8) Wie hat sich der Umfang der Obdachlosigkeit von Personen unter und über 25 
Jahren von 2005 bis 2009 in den einzelnen Kommunen entwickelt?  
 
Antwort zu den Fragen 5 - 8: 
Statistische Daten zu den Fragen 5 bis 8 werden für Schleswig-Holstein nicht 
zentral erfasst. 
 
 

9) Wie wird in den schleswig-holsteinischen ARGEN und Optionskommunen si-
chergestellt, dass die Vermittlung in Arbeit und Ausbildung sowie die Überwei-
sung in Fort- und Weiterbildung ausschließlich in qualitativ passende und von 
der Bezahlung her angemessene Stellen / Angebote stattfindet? 
 
Antwort zu Frage 9: 
Bereits bei der Aufnahme von Stellenangeboten wird darauf geachtet, dass 
nicht gegen geltendes Recht oder Tarifvereinbarungen verstoßen wird. 
 
Im Rahmen der Arbeit der Vermittlungsfachkräfte mit der Kundin oder dem 
Kunden wird ein fachlich fundiertes Profiling durchgeführt, in dem sowohl Fä-
higkeiten, als auch Neigungen und Wünsche berücksichtigt werden. Die Er-
gebnisse dieses Profilings sind die Grundlage für die weitere Zusammenar-
beit. 
 
Auf Basis der Daten aus dem Profiling und dem im Stellenangebot enthalte-
nen Anforderungsprofil wird ein Matching durchgeführt. 
 
Auf einen im Rahmen des Profilings ermittelten Qualifizierungsbedarf wird in-
dividuell und zielgerichtet mit den vorhandenen Bildungsangeboten reagiert. 
Die Qualität der angebotenen Bildungsmaßnahmen wird durch das Zertifizie-
rungsverfahren gemäß der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Wei-
terbildung sichergestellt. Soll eine Weiterbildung gefördert werden, ist sowohl 
die Zertifizierung des Maßnahmeträgers als auch der Maßnahme selbst zwin-
gend vorgeschrieben. 
 

10)  Wie beurteilt die Landesregierung vor dem Hintergrund der Antworten auf die 
Fragen 1 bis 9 die Praxis und den Nutzen von Sanktionsmaßnahmen nach 
dem SGB II? Welche Alternativen oder Handlungsnotwendigkeiten sieht die 
Landesregierung auf der Bundes- und / oder Landesebene? 
 
Antwort zu Frage 10: 
Die Sanktionsregelung entspricht dem mit der Arbeitsmarktreform des SGB II 
eingeführten Prinzip des Fördern und Forderns. 
 

* regionale Arbeitsgemeinschaften aus Bundesagentur für Arbeit und Kommunen 
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